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betrag nutzen, also 500 Euro. Die restlichen 500 Euro stehen ihm aber 

trotzdem zu, weil es ein Jahresbetrag ist. Ein Arbeitnehmer erhält ihn auch 

dann ohne zeitanteilige Kürzung, wenn er nur an einem ein zigen Tag des 

Jahres gearbeitet hat. Die Berechnung, nach der ein Arbeitgeber die Lohn-

steuer einbehält, geht aber davon aus, dass ein Angestellter volle zwölf 

Monate des Jahres beschäftigt ist. Wer kürzer gearbeitet hat, zahlt somit 

im Jahresverlauf zu viel Lohnsteuer für den Arbeitslohn. 

Solange sich die Werbungskosten im Rahmen des Arbeitnehmer pausch   -

betrags bewegen, bleibt der Nachteil für Arbeitnehmer meist überschau-

bar. Liegen sie höher, etwa weil Sie regelmäßig einen weite Ent fernung 

zwischen Wohnung und Betrieb zurücklegen, durch häufige Dienstreisen, 

ein Heimbüro, einen zweiten Haushalt am Arbeitsort, Fortbildungsauf-

wand oder höhere Ausgaben für Arbeitsmittel, kann ein Angestellter 

übers Jahr ein paar Hunderter oder gar Tausender zu viel Steuern bezah-

len. Grund: Die Lohnsteuerberechnung beim Arbeitgeber berücksichtigt 

grundsätzlich nur den Arbeitnehmerpauschbetrag. 

Höhere Ausgaben senken die laufende Steuerlast nur, wenn Arbeitneh-

mer und Beamte dafür Freibeträge beantragt haben (k Seite 211). Ansons-

ten können sie erst in der Steuererklärung die Kosten geltend machen, 

 vorausgesetzt, man gibt eine ab. Wer keine abgibt, beschenkt die Staats-

kasse nicht nur zeitweise, sondern auf Dauer.

Gleiches gilt für die sogenannten Sonderausgaben oberhalb der ein -

gearbeiteten und ziemlich mageren Pauschale von 36 Euro (3 Euro monat-

lich), beispielsweise für Kirchensteuer, Spenden oder Ausbildungskosten. 

Für außergewöhnliche Belastungen wie etwa Krankheitskosten und Un-

terhaltszahlungen (k Seite 172) gibt es beim regulären Lohnsteuer abzug 

im Jahresverlauf sogar gar keine Pauschale.

Anders sieht es beim Vorsorgeaufwand aus. Die Beiträge zur Renten -

versicherung, Kranken- oder Pflegeversicherung drücken bereits den lau-

fenden Lohnsteuerabzug, und das in der Regel sehr zutreffend. 

Viele andere Steuervergünstigungen bleiben beim Lohnsteuerabzug je-

doch unberücksichtigt. Hier hilft nur die Abgabe einer Steuererklärung, 

um an sein Geld zu kommen. 
Auf ein Neues!Stiftung Warentest  |
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˘ So bleiben als sogenannter Härteausgleich bis zu 410 Euro Einkünfte 

im Kalenderjahr steuerfrei, die Angestellte neben Lohn und Gehalt 

einnehmen. Arbeitnehmer, Beamte und Pensionäre können bis zu 

dieser Höhe zum Beispiel Mieteinkünfte, Renteneinkünfte, freiberuf-

liche oder gewerbliche Einkünfte steuerfrei einnehmen. Für Zinsen 

und andere Kapitaleinkünfte funktioniert das jedoch nicht, hier gel-

ten andere Regeln (k Seite 223).  
˘ Für Nebeneinkünfte von Angestellten bis 820 Euro gibt es einen 

 „erweiterten Härteausgleich“. Dabei unterliegen Einkünfte zwischen 

410 und 820 Euro nur teilweise einer Besteuerung (k Seite 223). 
˘ Auch der Altersentlastungsbetrag für Menschen, die am 1. Januar des 

Steuerjahres mindestens 64 Jahre alt waren (k Seite 194), wird nur 

über eine Steuererklärung berücksichtigt.
˘ Steuererstattungen für Dienstleistungen rund um den Privathaus-

halt (k Seite 131) oder für (Partei-)Spenden (k Seite 115) erhalten Ar-

beitnehmer und Beamte ebenfalls erst, wenn sie die Posten in der 

Steuererklärung abrechnen. 
˘ Nur die Eltern, die eine Steuererklärung samt Anlage(n) Kind abgeben, 

kön nen Kinderbetreuungskosten und weitere steuerliche Kin der för -

de run  gen geltend machen (k ab Seite 141). Für Unterhaltszahlungen 

an den erwachsenen Nachwuchs brauchen Eltern die Anlage Unter-

halt (k Seite 172). 
Y 
ohnt sich die Steuererklärung ? 
as Finanzamt kassiert im Jahresverlauf in der Regel mehr, 

ls ihm zusteht. Daher sollten Sie grundsätzlich immer prü-

en, ob sich eine Steuererklärung für Sie lohnt. Wenn ja, müs-

en Sie nur noch den inneren Schweinehund überwinden, 

ie Steuererklärung ausfüllen und abgeben. Wer dazu keine 

eit findet oder aus anderen Gründen Hilfe benötigt, findet 

iese bei professionellen Beratern (Y Seite 262).
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Wer abrechnen muss – 
wer abrechnen sollte

Viele Arbeitnehmer und Beamte müssen nicht nachdenken, ob sie eine 

Steuererklärung abgeben. Sie sind dazu verpflichtet. Der Fiskus befürchtet 

in diesen Fällen, dass ihm ohne Steuererklärung etwas durch die Lappen 

gehen könnte. Also will das Finanzamt schwarz auf weiß und ganz genau 

sehen, was das Jahr über fi nan ziell gelaufen ist. Unter dem Strich führen 

viele dieser „Pflichtveranlagungen“ aber trotzdem dazu, dass der Fiskus 

Geld zurückgeben muss. 

Wann die Steuererklärung Pflicht ist
Arbeitnehmer müssen eine Steuererklärung abgeben, wenn sie im Jahres-

verlauf neben ihrem Arbeitslohn weitere steuerpflichtige Einkünfte oder 

Lohnersatzleistungen von mehr als 410 Euro ein  ge nommen haben. Ne-

beneinkünfte bis 410 Euro im Jahr bleiben für Sie steuerfrei (k Seite 223). 

Wer beispielsweise Ackerland verpachtet, muss eine Steuererklärung ab-

geben, wenn die Pachteinkünfte 410 Euro übersteigen. 

Die Abgabepflicht betrifft auch viele Ehepaare und eingetragene Le-

benspartner. Ist etwa der eine Arbeitnehmer und der andere Freiberufler, 

Rentner oder Vermieter, wird eine Steuer  er klä rung fällig, wenn Einkünfte 
Auf ein Neues!Stiftung Warentest  |
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aus diesen Quellen von mehr als 410 Euro vorliegen. Für Paare mit ge-

meinsamer Steuerer klärung ver doppelt sich die 410-Euro-Grenze nicht. 

Alternativ überlegen Sie nun vielleicht, dass Sie und Ihr Partner einzeln 

Ihre Steuererklärungen einreichen. Dann können Sie zwar beide den Frei-

betrag erhalten. Allerdings besteht bei einer Einzelveranlagung dann auch 

wieder für beide Partner die Pflicht zur Abgabe. Außerdem profitieren Sie 

nicht vom für Paare günstigen Ehegattensplitting (k Seite 235).

Steuerpflichtige  Neben einkünfte und Lohnersatzleistungen werden er -

freulicherweise nicht zusammengerechnet. Ein Arbeitnehmer, der im Jahr 

zum Beispiel bis zu 410 Euro Einkünfte aus einer vermieteten Immobilie 

hat und dazu bis zu 410 Euro Kurzarbeitergeld erhält, ist nicht dazu ver-

pflichtet, eine Steuer erklärung abzugeben.

Eine Ausnahme von der Abgabeverpflichtung bilden Zinsen und ande-

re Einkünfte aus Kapitalvermögen. Wurden private Kapitaleinkünfte pau-

schal mit 25 Prozent Abgeltungsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebe-

nenfalls Kirchensteuer belegt, lösen sie keine Steuererklärungspflicht aus, 

egal wie hoch sie sind. Wenn Sie allerdings kirchensteuerpflichtig sind 

und eine Sperrvermerkserklärung beim Bundeszentralamt für Steuern 

(BZSt) eingereicht haben, ist eine Steuererklärung in der Regel Pflicht. 

Wenn Arbeitnehmer die sogenannte Günstigerprüfung beantragen wol-

len, weil sie der Meinung sind, dass ihnen die Abgeltungsteuer Nachteile 

bringt, funktioniert das nur mithilfe einer Steuererklärung, einschließlich 

der Anlage KAP (k ab Seite 162).

Ehepaare, bei denen beide als Arbeitnehmer berufstätig sind, müssen 

dann eine Steuer erklärung abgeben, wenn sie sich für das Faktorverfahren 

oder für die Steuerklassen kombi nation III/V entschieden haben und der 

Lohn des zweiten Partners nach Klasse V versteuert wurde (k ab Seite 

235). Sind Sie und Ihr Partner beide in Steuerklasse IV (ohne Faktor), be-

steht grundsätzlich keine Verpflichtung, eine Steuererklärung abzugeben. 

Dagegen löst Klasse VI, die es für ein zweites und  jedes weitere Arbeitsver-

hältnis gibt, bei Allein  stehenden wie bei Paaren Erklärungspflicht aus. 

Wenn beim Lohnsteuerabzug im Jahresverlauf zusätzliche Freibeträge 

neben den je nach Steuerklasse automatisch geltenden Freibeträgen 
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berück sich tigt wurden, führt das ebenfalls zur Pflichtabgabe. Solche Frei-

beträge können Sie im Laufe des Jahres für Posten beantragen, die Sie 

sonst erst in der Steuererklärung abrechnen würden. So zahlen Sie gleich 

etwas passender Lohnsteuer. Einen Freibetrag bekommen Sie zum Bei-

spiel, wenn Sie Werbungskosten oberhalb des Arbeitnehmerpauschbe-

trags geltend machen können. Zusätzliche Freibeträge gibt es etwa für 

Unterhalts zahlun gen, Krankheitskosten oder für Vermietungsverluste. Sie 

alle können den laufenden Lohnsteuerabzug drücken (k Seite 211). Sie 

sorgen also dafür, dass Sie quasi gleich bei der monatlichen Gehaltsab-

rechnung einigermaßen passend Steuern und nicht vorab zu viel Steuern 

zahlen, die Sie sich spätestens mit der Steuererklärung sowieso zurück -

holen würden. Sie können die Freibeträge also gewisser maßen „voraus-

schauend“ beantragen. Anhand der Steuererklärung prüft das Amt dann 

nachträglich, ob die beantragte Erwartung eingetroffen ist. 

Ausnahmen sind hier Behinderten- und Hinterbliebenenpauschbe -

träge (k ab Seite 122). Ihre Eintragung löst keine Abgabepflicht aus. Eben-

falls eine Ausnahme von der Abgabepflicht gilt für andere eingetragene 

Frei beträge, wenn Arbeitnehmer im Jahr 2021 nur einen Bruttojahreslohn 

bis 12 250/23 350 Euro (Alleinstehende/Ehepaare oder Lebenspartner) er-

zielt haben.

Arbeitnehmer und Beamte sind grundsätzlich verpflichtet, eine Ein-

kommensteuererklärung abzugeben, wenn die vom Arbeitgeber pauschal 

berücksichtigten Beiträge zur Kranken- und Pflege versicherung höher 

ausgefallen sind als die tatsächlich gezahlten Beiträge. Das betrifft viele 

Beamte (k Seite 241). Die Pflichtabgabe entfällt aber auch in diesem Fall 

bei Brutto  arbeitslöhnen bis 12 250 beziehungsweise 23 350 Euro (Allein -

stehende/Paare). 

Schließlich wird auch dann eine Steuererklärung fällig, wenn das 

Finanz amt eine sehen will und zur Abgabe auffordert. Dem sollte man 

besser nachkommen. Wenn nicht, darf das Amt Zwangsgeld oder einen 

Verspätungszuschlag festsetzen und Ein nahmen und Ausgaben schätzen. 

Persönliche steuermindernde Beträge werden dann nur ausnahmsweise 

berücksichtigt, sodass die Steuer dann entsprechend hoch ausfällt. 
Auf ein Neues!Stiftung Warentest  |


